
Satzung über die Straßenreinigung 
der Gemeinde Lützelbach 

(Stand: 27.06.2007) 

 
 

I. – Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 Übertragung der Reinigungspflicht 
 
(1) Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen nach § 10 

Abs. 1 – 3 HStrG wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf 
die Eigentümer und Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen 
bebauten oder unbebauten Grundstücke übertragen.  

 
(2) Der Gemeinde verbleibt die Verpflichtung zur Reinigung für die Fahr-

bahnen (einschließlich Radwege, Mopedwege und Standspuren) und 
Überwege der in Anlage 3 aufgeführten Straßen (Straßenabschnitte). 

 
(3) Soweit die Gemeinde nach Abs. 2 verpflichtet bleibt, übt sie die Reini-

gungspflicht als öffentlich-rechtliche Aufgabe aus.  
 
 

§ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht 
 
(1) Zu reinigen sind 
 

a. innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 7 Abs. 1 Satz 2 HStrG) al-
le öffentlichen Straßen (Anlage 1), 

b. außerhalb der geschlossenen Ortslage die in der Anlage 2 aufge-
führten Straßen, an die bebaute Grundstücke angrenzen. 

 
(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf: 
 

a. die Fahrbahnen einschließlich Radwege, Mopedwege und Stand-
spuren, 

b. die Parkplätze, 
c. die Straßenrinnen und Einflussöffnungen der Straßenkanäle, 
d. die Gehwege, 
e. die Überwege, 
f. Böschungen, Stützmauern, u.ä. 

 
(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fußgängerverkehr 

ausdrücklich bestimmten und äußerlich von der Fahrbahn abgegrenzten 
Teile der Straße, ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand und auf die 
Breite der Straße (z.B. Bürgersteige, unbefestigte Gehwege, Seitenstrei-
fen) sowie räumlich von einer Fahrbahn getrennte selbständige Fußwe-
ge.  

 
(4) Überwege sind die als solche besonders gekennzeichneten Übergänge 

für den Fußgängerverkehr sowie die notwendigen Übergänge an Stra-
ßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der Gehwege.  

 
 



§ 3 Verpflichtete 
 
(1) Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die in § 1 bezeichneten 

Grundstücke sind Eigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentü-
mer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff. BGB, Wohnungsberechtigte nach § 
1093 BGB sowie sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Be-
rechtigte, denen – abgesehen von der oben erwähnten Wohnungsberech-
tigung- nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönli-
che Dienstbarkeit zusteht. Diese Verpflichteten können sich zur Erfül-
lung ihrer Pflichten auch geeigneter Dritter bedienen, bleiben jedoch der 
Gemeinde gegenüber verantwortlich.  

 
(2) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur sie erschließenden 

Straße, so bilden das an die Straße angrenzende Grundstück (Kopf-
grundstück) und die dahinter liegenden Grundstücke (Hinterlie-
gergrundstücke) eine Straßenreinigungseinheit. Hinterliegergrundstücke 
sind jedoch nur solche Grundstücke, die nicht selbst an eine öffentliche 
Straße oder einen öffentlichen Weg angrenzen. Diese Grundstücke bil-
den auch dann eine Straßenreinigungseinheit, wenn sie durch mehrere 
Straßen erschlossen werden. 

 
(3) Hintereinander zur sie erschließenden Straße liegen Grundstücke dann, 

wenn sie mit der Hälfte oder mehr ihrer dieser Straße zugekehrten Seite 
hinter dem Kopfgrundstück liegen. Die Eigentümer und Besitzer der zur 
Straßenreinigungseinheit gehörenden Grundstücke sind abwechselnd 
reinigungspflichtig. Die Reinigungspflicht wechselt von Woche zu Wo-
che, beginnend beim Eigentümer oder Besitzer des Kopfgrundstückes 
und fortfahrend in der Reihenfolge der Hinterlieger.  

 
(4) Wird die Straßenreinigungseinheit durch mehrere Straßen erschlossen, 

so gilt die Verpflichtung zur Reinigung nur für eine Straße. In diesem 
Falle regelt der Gemeindevorstand die Zuordnung der Grundstücke zu 
der zu reinigenden Straße sowie die Reihenfolge, in der die Reinigungs-
pflicht zu erfüllen ist, durch Bescheid. 

 
(5) Dient das Kopfgrundstück als Garagengrundstück (Garagenhof) oder als 

Abstellplatz für Kraftfahrzeuge, so regelt der Gemeindevorstand durch 
Bescheid die Reihenfolge, in der die Reinigungspflicht von den einzel-
nen Miteigentümern zu erfüllen ist, sowie die im einzelnen zu reinigen-
de Fläche. 

 
 

§ 4 Umfang der Reinigungspflicht 
 
Die Reinigungspflicht umfasst: 
 

a. die allgemeine Straßenreinigung (§§ 6-9) 
b. den Winterdienst (§§ 10 und 11) 

 
 

§ 5 Verschmutzung durch Abwasser 
 
Den Straßen, insbesondere auch den Rinnen, Gräben und Kanälen, dürfen 
keine Spül-, Haus-, Fäkal- oder gewerbliche Abwässer zugeleitet werden. 
Untersagt ist auch das Ableiten von Jauche, Blut oder sonstigen schmutzigen 
oder übel riechenden Flüssigkeiten.  
 
 



II. – Allgemeine Straßenreinigung 
 
 

§ 6 Umfang der allgemeinen Straßenreinigung 
 
(1) Die ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) sind regelmä-

ßig und so zu reinigen, dass eine Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere eine Gesundheitsgefährdung, infolge Verunrei-
nigung der Straße aus ihrer Benutzung oder durch Witterungseinflüsse 
vermieden oder beseitigt wird. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung sind 
Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile), wenn sie mit einer festen De-
cke (Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer oder einem in ihrer Wirkung 
ähnlichen Material) versehen sind.  

 
Die Reinigungspflicht umfasst auch die Entfernung von Gras, Unkraut, 
Laub, Schlamm und sonstigem Unrat jeglicher Art. 

 
(2) Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile) oder 

Straßen mit wassergebundenen Decken umfasst die Reinigung nur das 
Beseitigen von Fremdkörpern, groben Verunreinigungen, Laub, 
Schlamm oder ähnlichem.  

 
(3) Der Staubentwicklung beim Straßenreinigen ist durch Besprengen mit 

Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Umstände entgegenstehen 
(z.B. ausgerufener Wassernotstand). 

 
(4) Bei der Reinigung sind solche Geräte zu verwenden, die die Straßen 

nicht beschädigen.  
 
(5) Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder Nachbarn 

zugeführt, noch in Straßensinkkästen, sonstigen Entwässerungsanlagen 
oder offene Abzuggräben geschüttet werden.  

 
 

§ 7 Reinigungsfläche 
 
(1) Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus –in der 

Breite, in der es zu einer oder mehreren Straßen hin liegt, - bis zur Mitte 
der Straße. Bei Eckgrundstücken vergrößert sich die Reinigungsfläche 
bis zum Schnittpunkt der Straßenmitte. Bei Plätzen ist außer dem Geh-
weg und der Straßenrinne ein 4 m breiter Streifen- vom Gehwegrand in 
Richtung Fahrbahnmitte – zu reinigen.  

 
(2) Hat die Straße vor einem Grundstück eine durch Mittelstreifen oder 

ähnliche Einrichtungen getrennte Fahrbahn, so hat der Verpflichtete die 
gesamte Breite der seinem Grundstück zugekehrten Fahrbahn zu reini-
gen.  

 
 



§ 8 Reinigungszeiten 
 
(1) Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den normalen Rahmen 

übersteigende Verschmutzung) ein sofortiges Reinigen notwendig ma-
chen oder die Reinigung vom Gemeindevorstand aus besonderem An-
lass speziell angeordnet wird (z.B. Festakt, Heimatfest u.ä.), sind die 
Straßen am Tage vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag 
und zwar 

 
a. in der Zeit vom 01. April bis 30. September bis spätestens 18.00 

Uhr, 
b. in der Zeit vom 01. Oktober bis 31. März bis spätestens 16.00 Uhr 

 
zu reinigen.  

 
(2) Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 15 des Hessischen Stra-

ßengesetzes bleibt unberührt.  
 
 

§ 9 Freihalten der Vorrichtungen für die Entwässerung  
und für die Brandbekämpfung 

 
Oberirdische, der Entwässerung oder der Brandbekämpfung dienende Ein-
richtungen auf der Straße müssen jederzeit von allem Unrat oder den Was-
serabfluss störenden Gegenständen, auch von Schnee und Eis, freigehalten 
werden.  
 
 

III. –Winterdienst 
 

§ 10 Schneeräumung 
 
(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht (§§ 6 – 9) haben die 

Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Überwege vor ihren 
Grundstücken (§ 7) in einer solchen Breite von Schnee zu räumen, dass 
der Verkehr nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt wird.  

 
(2) Die vom Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen so 

aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende benutzbare Geh-
fläche gewährleistet ist. Der später Räumende muss sich insoweit an die 
schon bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. 
Überwegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück anpassen.  

 
(3) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grund-

stückseingang in einer Breite von mindestens 1,25 m zu räumen.  
 
(4) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls –soweit möglich 

und zumutbar- aufzuhacken und abzulagern.  
 
(5) Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden Schnees 

und der Eisstücke (Abs. 4) auf Flächen außerhalb des Verkehrsraumes 
nicht zugemutet werden kann, darf der Schnee auf Verkehrsflächen nur 
so abgelagert werden, dass der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt 
wird.  

 
(6) Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter vom Schnee freigehalten wer-

den.  
 
(7) Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtungen gelten 

für die Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie sind bei Schneefall jeweils 
unverzüglich durchzuführen.  

 



§ 11 Beseitigung von Schnee- und Eisglätte 
 
(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten (§ 3) die Gehwege 

(§ 2 Abs. 3), die Überwege (§ 2 Abs. 4), die Zugänge zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang (§ 10 Abs. 3) derart und so rechtzeitig zu 
bestreuen, dass Gefahren nach allgemeiner Erfahrung nicht entstehen 
können. Dies gilt auch für „Rutschbahnen“.  

 
(2) Bei Eisglätte sind Gehwege in voller Breite und Tiefe, Überwege in 

einer Breite von 2 m abzustumpfen.  
Noch nicht ausgebaute Gehwege und ähnliche dem Fußgängerverkehr 
dienende sonstige Straßenteile müssen in einer Mindesttiefe von 1,50 m; 
höchstens 2,00 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze beginnend, 
abgestumpft werden, § 10 Abs. 2 gilt entsprechend.  

 
(3) Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 10 zu räumende Fläche abge-

stumpft zu werden.  
 
(4) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches abstumpfen-

de Material zu verwenden. Salz darf nur in geringen Mengen zur Besei-
tigung festgetretener Eis- und Schneerückstände verwendet werden. Die 
Rückstände sind spätestens nach der Frostperiode von dem jeweils Win-
terdienstpflichtigen zu beseitigen.  

 
(5) Auftauendes Eis auf den in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Flächen 

ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift des § 10 Abs. 5 zu be-
seitigen. Hierbei dürfen nur solche Hilfsmittel verwendet werden, wel-
che die Straße nicht beschädigen. 

 
(6) § 10 Abs. / gilt entsprechend.  
 
 

IV. – Schlussvorschriften 
 
 

§ 12 Ausnahmen 
 
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz 
oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn - auch 
unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles - die Durchführung der 
Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann.  
 
 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. entgegen § 5 den Straßen, Rinnen, Gräben und Kanälen, Spül-, 
Haus-, Fäkal- oder gewerbliche Abwässer zuleitet, 

 
2. entgegen § 6 Abs. 1 und 2 die Straßen nicht oder nicht regelmäßig 

reinigt, 
 

3. entgegen § 6 Abs. 5 den Straßenkehricht nicht ordnungsgemäß be-
seitigt, 

 
4. entgegen § 9 die dort genannten Einrichtungen nicht jederzeit von 

allem Unrat oder den Wasserabfluss störenden Gegenständen, auch 
von Schnee und Eis, freihält, 

 



5. entgegen § 10 Abs. 1 bei Schneefall die Gehwege und Überwege 
innerhalb der in § 10 Abs. 7 genannten Zeiten nicht unverzüglich 
vom Schnee räumt, 

 
6. entgegen § 10 Abs. 3 keinen Zugang zur Fahrbahn und zum Grund-

stückseingang räumt, 
 

7. entgegen § 10 Abs. 6 die Abflussrinnen bei Tauwetter nicht vom 
Schnee freihält, 

 
8. entgegen § 11 Abs. 1 bei Schnee- und Eisglätte die Gehwege, die 

Überwege, die Zugänge zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang 
nicht innerhalb der in § 10 Abs. 7 genannten Zeiten unverzüglich 
bestreut, dass Gefahren nicht entstehen können, 

 
9. entgegen § 11 Abs. 2 bei Eisglätte die Gehwege nicht in voller Brei-

te und Tiefe, die Überwege nicht in einer Breite von 2 m abstumpft, 
 

10. entgegen § 11 Abs. 6 auftauendes Eis nicht ordnungsgemäß besei-
tigt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,-- € ge-

ahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der 
Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das 
satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten 
werden. 

 
(3) Das Bundesgesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen 

Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der 
Gemeindevorstand.  

 
 



Anlage 1 
 
Verzeichnis der zu reinigenden Straßen und Wege: 
 

OT Lützel-Wiebelsbach 
 

Am Berg 
Bachstraße 
Bergstraße 

Bogenstraße 
Bonifatiusweg 

Breitenbrunner Straße 
Brunnenstraße 

Eisenbacher Straße 
Elsa-Brandström-Straße 

Finkenweg 
Friedhofstraße 
Goethestraße 
Haagstraße 
Haingraben 

Haingründer Straße 
Hardtstraße 
Hochstraße 
Jahnstraße 

Klingenstraße 
Kreuzstraße 

Lessingstraße 
Mainstraße 

Mümlingstraße 
Nelkenstraße 

Neustädter Straße 
Obernburger Straße 
Raibacher Straße 

Rosenstraße 
Schillerstraße 
Schulstraße 

Seckmauerer Straße 
Spessartstraße 
Tulpenstraße 
Waldstraße 

Weinbergstraße 
Wolfstraße 

Zum Schlangengraben 
Zu den Nußbaumäckern 

 

OT Seckmauern 
 

Alter-Neustädter-Weg 
Am Graben 
Am Rain 
Angelhof 

Angelhofstraße 
Bachgasse 
Baierberg 
Beckshöhe 

Blütenstraße 
Eckertshofstraße 

Enge Gasse 
Erlenweg 

Friedrich-Seeger-Strße 
Frühlingstraße 
Gartenstraße 
Hauptstraße 

Johann-Saul-Straße 
Jocksberg 

Karl-Brunnengr.-Straße 
Kirschberg 
Maihohl 

Maintalblick 
Mühleiche 

Odenwaldstraße 
Pestalozzistraße 

Rhönstraße 
Siedlung 

Sonnenhof 
Steffersberg 

Steinbachweg 
Trieb 

Waldhausstraße 
Wiebelsbacher Straße 

Wiesenweg 
 



 
OT Haingrund 

 
Birkenweg 

Bergfeldstraße 
Erbacher Straße 

Forststraße 
Friedhofsweg 

Höhenweg 
Im Nussbaumgewann 

In der Delle 
Neffeberg 
Reiterspfad 
Römergasse 
Rother Berg 
Sonnenstraße 

Talweg 
Wörther Straße 

Zange 
Zur Quelle 

 
 

OT Rimhorn 
 

Am Hofgarten 
Breubergstraße 
Forsthausstraße 

Furthstraße 
Goldbachstraße 

Hühnerberg 
Im Katzengraben 
Im Sachsenhausen 

In den Gärten 
Kirchstraße 

Mühlhäuser Straße 
Obrunnstraße 
Philippsgasse 
Pretlackstraße 
Rathausstraße 

Rodensteinstraße 
Zum Damm 

 

OT Breitenbrunn 
 

Brückenstraße 
Eulbacher Straße 

Hainstraße 
Hengmantel 

Hengmantelstraße 
Höchster Straße 

Im Bangert 
Königer Weg 
Lindenstraße 

Lützelbacher Straße 
Sandweg 

Schwannenweg 
Zum Bildacker 

 

 

 
 

Anlage 2 
 
Verzeichnis der öffentlichen Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage 
der Gemeinde Lützelbach, an die bebaute Grundstücke angrenzen: 
 
- Keine - 
 
 

Anlage 3 
 
zur Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Lützelbach vom 27.06.2007 
 
Verzeichnis der Überwege: 
 
- Keine - 


